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RESOLUTION 67/136

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.43 und Add.1, eingebracht von: Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Italien, Kap Verde (im Namen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind), Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Neu-

feststellend, dass Südsudan seine Zustimmung zur Aufnahme in die Liste der am wenigsten entwickel-
ten Länder erteilt hat,

macht sich die Empfehlung des Wirtschafts- und Sozialrats zu eigen, Südsudan in die Liste der am we-
nigsten entwickelten Länder aufzunehmen.

RESOLUTION 67/137

Verabschiedet auf der 59. Plenarsitzung am 18. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.30/Rev.2 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Be-



I. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuss

205

rung ihres Wirtschaftswachstums gerichtete multilaterale Zusammenarbeit sowie bei der Förderung der all-
gemeinen und beruflichen Bildung behilflich zu sein,

die Schritte begrüßend, die die Internationale Organisation der Frankophonie unternommen hat, um ih-
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Gleichstellung der Geschlechter weiter verstärken, und würdigt die Initiativen der Internationalen Organisa-
tion der Frankophonie auf den Gebieten Krisen- und Konfliktprävention, Friedensförderung und Unterstüt-
zung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, im Einklang mit den Verpflichtungen, die in der Erklärung
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12. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und der Internationalen Organisation der Frankophonie bei der Wahlbeobachtung und Wahlhil-
fe und spricht sich für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen auf diesem Ge-
biet aus;

13. dankt dem Generalsekretär, dass er die Internationale Organisation der Frankophonie in seine re-
gelmäßigen Treffen mit den Leitern regionaler Orga
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21. begrüßt, dass sich die Länder, die Französisch als gemeinsame Sprache verwenden, insbesondere
über die Internationale Organisation der Frankophonie an der Vorbereitung, Durchführung und Weiterverfol-
gung von unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen organisierten internationalen Konferenzen be-
teiligen, wie auf der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung und auf der vom 9. bis
13. Mai 2011 in Istanbul (Türkei) abgehaltenen Vierten Konferenz der Vereinten Nationen über die am we-
nigsten entwickelten Länder zu beobachten war;

22. begrüßt außerdem die Treffen auf hoher Ebene, die regelmäßig zwischen dem Generalsekretär der
Vereinten Nationen und dem Generalsekretär der Internationalen Organisation der Frankophonie stattfinden,
und ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der
Internationalen Organisation der Frankophonie die Abhaltung regelmäßiger Treffen zwischen ihren Vertre-
tern anzuregen, um den Informationsaustausch, die Koordinierung der Tätigkeiten und die Ermittlung neuer
Bereiche der Zusammenarbeit zu fördern;

23. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär
der Internationalen Organisation der Frankophonie das Erforderliche zu veranlassen, um die Zusammenar-
beit zwischen den beiden Organisationen auch weiterhin zu fördern;

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

25. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Interna-
tionalen Organisation der Frankophonie“ unter dem Punkt „Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio-
nen und den regionalen und sonstigen Organisationen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 67/230

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 21. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/67/L.49 und Add.1, eingebracht von: Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äthiopien, Bahamas,
Bangladesch, Barbados, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Chile, China,
Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Georgien, Grenada, Guatemala,




